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Pfl ichten der Drittbeklagte verletzt haben soll. Dazu 
wiederholt der Kläger in der außerordentlichen Revi-
sion, dass die Sicherheitsvertrauensperson auf das Vor-
handensein von Arbeitnehmerschutzeinrichtungen und 
entsprechenden Vorkehrungen zu achten und den 
Arbeitgeber über Mängel zu informieren habe. Auf der 
Baustelle seien keine Sicherheitsausrüstung und keine 
geeigneten Befestigungsmöglichkeiten vorhanden gewe-
sen, der Kläger sei auch nicht in den sicherheitsrelevan-
ten Vorschriften und die Verwendung eines Sicherheits-
gurts unterwiesen worden. Er habe bereits zwei bis drei 
Wochen ungesichert auf der Baustelle gearbeitet.

Auf Basis dieser vom Kläger wiedergegebenen Feststel-
lungen ergibt sich weiterhin keine konkrete Pfl ichtver-
letzung des Drittbeklagten, die für den Unfall des Klä-
gers kausal gewesen sein könnte (vgl 9 ObA 141/08p). 
Davon abgesehen steht der Kläger auf dem Standpunkt, 
die Sicherheitsvertrauensperson habe nur Anhörungs-, 
Vorschlags  und Beteiligungsrechte, er unterlässt aber 
weiterhin eine Auseinandersetzung mit der Reichweite 
des Schutzzwecks dieser bloßen Mitwirkungsrechte.
Der Frage, ob die Sicherheitsvertrauensperson auch Auf-
seher im Betrieb sein kann, kommt somit nur theoretische 
Bedeutung zu (vgl im Übrigen 2 Ob 174/11v). […]

„Ausreden“ des Bauunternehmers schieben den Beginn der 
Verjährungsfrist hinaus

1. Für den Beginn der Verjährungsfrist ist der Beklagte beweispfl ichtig.
2. Derjenige, der die Verjährung einwendet, hat jene Tatsachen, die seine Einrede zunächst ein-

mal schlüssig begründen, vorzubringen und zu beweisen.
3. Die Behauptungs-und Beweislast dafür, dass die Kenntnis (vom Schadenseintritt) zu einem 

bestimmten Zeitpunkt schon bestanden hat, trifft den Schadenersatzpfl ichtigen.

OGH 17. 9.2014, 4 Ob 116/14h
Deskriptoren: Schadenersatz, Verjährung, Aufklärung 
des Ursachenzusammenhangs; § 1489 ABGB.

Sachverhalt

Die Beklagte errichtete für die Klägerin aufgrund des 
2006 geschlossenen Generalunternehmervertrags ein 
Bürogebäude.
Die Klägerin begehrte mit ihrer am 9. Jänner 2013 ein-
gebrachten Klage, die Beklagte zur Verbesserung der 
Fassade des Gebäudes derart zu verpfl ichten, dass bei 
Niederschlag kein Wasser in die dahinter liegenden 
Räumlichkeiten dringe. Weiters begehrte sie die Feststel-
lung der Haftung der Beklagten für alle ihr aus der man-
gelhaften Herstellung oder aus der Beseitigung der Un-
dichtheit der Fassade entstehenden Schäden. Das Ge-
bäude sei 2006 fertiggestellt und seither zum größten 
Teil benutzt worden. Seit einiger Zeit komme es bei 
Niederschlägen zu Wassereintritten. Mit der Problema-
tik konfrontiert habe die Beklagte die Verantwortlich-
keit für die Wassereintritte bestritten. Als Werkunter-
nehmerin schulde die Beklagte eine funktionierende, 
also dichte Fassade. Selbst wenn die Beklagte die Fassa-

de aufgrund ungeeigneter Pläne der Klägerin hergestellt 
hätte, hätte sie die sie treffende Warnpfl icht verletzt. Die 
Beklagte habe nach Bekanntwerden des Schadens ihre 
Verantwortung bestritten und verschiedene Erklärun-
gen für die Undichtheit der Fassade angeboten. Die Klä-
gerin sei diesen Erklärungen nachgegangen und habe 
versucht, „dies umzusetzen“. Letztlich habe sie 2011 ein 
Beweissicherungsverfahren beantragt, das ergeben habe, 
dass die Fassade undicht sei.
Die Beklagte wendete ein, Planung und örtliche Bauauf-
sicht nicht geschuldet zu haben. Allfällige Gewährleis-
tungs- und Schadenersatzansprüche der Klägerin seien 
verjährt, weil der Schaden bereits seit 2007 bekannt sei.
Die Nebenintervenientin, die bei dem Bauvorhaben als 
Subunternehmerin der Beklagten tätig gewesen sei, brach-
te vor, die Art der Ausführung der Fassade sei das Ergebnis 
von Gesprächen aller Beteiligten, insbesondere auch mit 
den von der Klägerin beauftragten Architekten gewesen. 
Die Nebenintervenientin habe auf die Problematik der 
vorgeschlagenen Fassadenkonstruktion ausdrücklich hin-
gewiesen und eine andere Konstruktion vorgeschlagen. 
Diese habe die Klägerin aber abgelehnt. Stattdessen sei die 
Nebenintervenientin mit einer bestimmten Konstruktion 
beauftragt worden, die sie auch mangelfrei ausgeführt 
habe. Nach Abschluss der Arbeiten und Übergabe des Ge-
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bäudes habe die Beklagte im März 2007 mitgeteilt, dass es 
im Bereich der Straßenfassade zu Wassereintritten gekom-
men sei. Als ursächlich sei damals die Verstopfung der 
Entwässerung betrachtet worden. Die Nebeninterve-
nientin habe die Fassadenplatten zum Zweck der Reini-
gung entfernt, diesbezüglich jedoch klargestellt, dass sie 
aufgrund mangelfreier Montage nur gegen gesonderte 
Auftragserteilung und Bezahlung tätig werde, was auch 
akzeptiert worden sei. Erst 2013 sei sie neuerlich mit dem 
Problem des Wassereintritts konfrontiert worden. Dem 
von der Beklagten erhobenen Verjährungseinwand schlie-
ße sie sich an.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die Klägerin 
habe zwar ihr Begehren auf jeden erdenklichen Rechts-
grund gestützt, inhaltlich aber nur Vorbringen zu Gewähr-
leistungsansprüchen erstattet. Dass die Beklagte an der al-
lenfalls schlechten Montage oder einer Warnpfl ichtverlet-
zung ein Verschulden treffe, habe die Klägerin nicht be-
hauptet. Gewährleistungsansprüche seien aber im Hin-
blick auf die dreijährige Frist gemäß § 933 Abs 1 ABGB 
verjährt. An einer Lösung zu arbeiten, sei noch kein hin-
reichend konkretisiertes Vorbringen im Hinblick auf einen 
ausdrücklichen oder konkludenten Verjährungsverzicht.
Das Berufungsgericht bestätigte die Klageabweisung 
und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegen-
stands 30.000 EUR übersteige und die ordentliche Revi-
sion mangels erheblicher Rechtsfrage nach § 502 Abs 1 
ZPO nicht zulässig sei.
Gewährleistungsansprüche der Klägerin seien ange-
sichts der in § 933 Abs 1 ABGB normierten dreijährigen 
Frist verjährt. Im Verfahren erster Instanz habe die Klä-
gerin einen Sachverhalt, aus dem sich in rechtlicher Hin-
sicht ein Anerkenntnis ableiten ließe, nicht behauptet. 
Die Klägerin habe ihr Begehren aber auch – zumindest 
erkennbar – auf Schadenersatzrecht gestützt, begehre sie 
doch ausdrücklich die Feststellung der Haftung der Be-
klagten für ihr aus der mangelhaften Herstellung der 
Fassade entstehenden Schäden. Zwar setze der An-
spruch des Übernehmers auf Ersatz des Mangelscha-
dens ein Verschulden des Übergebers voraus, dieses wer-
de aber gemäß § 1298 ABGB vermutet. Der Schaden-
ersatzanspruch verjähre aber nach § 933a ABGB inner-
halb der allgemeinen Verjährungsfrist für Schaden-
ersatzansprüche, also in drei Jahren ab Kenntnis von 
Schaden und Schädiger. Der Schaden bestehe im Mangel 
selbst. Wegen des Primats der Naturalrestitution durch 
Mängelbehebung sei der Verjährungsbeginn regelmäßig 
mit dem Bekanntwerden der Mangelhaftigkeit anzuset-
zen. Dass dem Geschädigten zu diesem Zeitpunkt unter 
Umständen die konkrete Höhe des Schadens noch nicht 
bekannt sei, ändere daran nichts, weil der Eintritt der 

Verjährung auch mit Feststellungsklage verhindert wer-
den könne. Die Beklagte habe ausdrücklich eingewen-
det, der Schaden sei seit 2007 bekannt und daher schon 
längst Verjährung eingetreten. Die Klägerin habe dieses 
Vorbringen nicht substantiiert bestritten und kein kon-
kretes Vorbringen dazu erstattet, zu welchem späteren 
Zeitpunkt der Mangelschaden für sie erst erkennbar ge-
worden sein sollte. Sie habe sich auf das Vorbringen be-
schränkt, die Beklagte habe ihre Schuld stets zurückge-
wiesen und diverse Erklärungen für die Undichtheit der 
Fassade angeboten. Letztlich habe sie dann eine Beweis-
sicherung beantragt. Auch in ihrer Berufung bringe die 
Klägerin nicht vor, wann der Schaden für sie erkennbar 
geworden sein solle. Sie beharre vielmehr auf der voll-
kommen unpräzisen Behauptung, es komme „seit eini-
ger Zeit“ zu Wassereintritten. Damit halte die Klägerin 
aber auch in der Berufung dem Verjährungseinwand 
nichts Substantielles entgegen. Der Erörterung eines 
Vorbringens, gegen das der Gegner bereits substantiierte 
Einwendungen erhoben habe, bedürfe es nicht. Die Klä-
gerin führe im Übrigen auch nicht aus, welches konkrete 
Sach- und Rechtsvorbringen sie dem Verjährungsein-
wand der Beklagten entgegengehalten hätte, wäre eine 
weitere Erörterung erfolgt.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Revision der Klägerin, mit der sie die Aufhebung der 
klageabweisenden Urteile und die Rückverweisung der 
Rechtssache an das Erstgericht anstrebt, ist infolge unzu-
treffender Lösung der Verjährungsfrage zulässig und auch 
berechtigt. Die Urteile der Vorinstanzen werden aufgeho-
ben und die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung 
und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.
Das Berufungsgericht beurteilte zwar – im Gegensatz 
zum Erstgericht – das Klagebegehren zutreffenderweise 
auch als auf Schadenersatz gestützt, ob der Schaden-
ersatzanspruch der Klägerin aber bereits verjährt ist, 
kann aufgrund des beiderseitigen Parteivorbringens und 
der bislang getroffenen Feststellungen nicht abschlie-
ßend beurteilt werden.
Das Klagevorbringen ist wohl dahin zu verstehen, dass 
ungeachtet der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2006 
– damit ist auch die Übergabe des Werks zu unterstellen 
– die Klägerin erst durch die im Jahr 2011 vorgenomme-
ne Beweissicherung die Zuordnung der wiederholt beob-
achteten Wassereintritte zu Mängeln in der Fassade und 
damit von der Mangelhaftigkeit des von der Beklagten zu 
verantwortenden Werks erfuhr. Mag auch ein Wasserein-
tritt an sich bereits 2007 ebenso wie die vertragliche Ver-
antwortung der Beklagten für die mangelfreie Herstel-
lung der Fassade bekannt gewesen sein, so meint die Klä-
gerin offensichtlich, dass ihr der für die Klageführung 
erforderliche Kenntnisstand über den Verursachungszu-
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sammenhang erst 2011 zukam. Sie verweist auf die mehr-
fachen Erklärungsversuche der Beklagten, denen sie auch 
gefolgt sei. Ihr Vorbringen ist insgesamt dahin zu verste-
hen, dass sie damit den Vorwurf abwehren will, sich nicht 
ausreichend um die Aufklärung des Ursachenzusammen-
hangs gekümmert zu haben oder gar die Augen vor mehr 
oder weniger leicht feststellbaren Umständen verschlos-
sen hätte. Die berufungsgerichtliche Annahme, die Kläge-
rin hätte das Beklagtenvorbringen zur Verjährung nicht 
substantiiert bestritten, weil sie kein konkretes Vorbrin-
gen dazu erstattet habe, trifft daher nicht zu.
Wenn man schon das Klagevorbringen, insbesondere 
die Erwiderung auf die Verjährungseinrede als unprä-
zise bemängelt, darf nicht übersehen werden, dass 
auch das Vorbringen der Beklagten und der Nebenin-
tervenientin zur Verjährung äußerst rudimentär aus-
fi el. Beide behaupten lediglich, der Schaden sei 2007 
bereits bekannt geworden, eine nähere Ausführung 
wodurch und eine Bezugnahme auf den allgemein als 
erforderlich angesehenen Kenntnisstand zur Verursa-
chung fehlt aber.
Für den Beginn der Verjährungsfrist ist der Beklagte be-
weispfl ichtig (RIS-Justiz RS0034456). Derjenige, der die 

Verjährung einwendet, hat jene Tatsachen, die seine Ein-
rede zunächst einmal schlüssig begründen, vorzubrin-
gen und zu beweisen (RIS-Justiz RS0034326). Die Be-
hauptungs-und Beweislast dafür, dass die Kenntnis (vom 
Schadenseintritt) zu einem bestimmten Zeitpunkt schon 
bestanden hat, trifft den Schadenersatzpfl ichtigen (1 
Ob 15/08z ua; RIS-Justiz RS0034456 [T3]).
Zur Klärung der Verjährungsfrage bedarf es daher 
jedenfalls ergänzender Sachverhaltsfeststellungen, allen-
falls nach weiterer Präzisierung des Vorbringens der Be-
klagten zur Verjährungseinrede einerseits und zum auf-
geschobenen Beginn oder zur allfälligen Hemmung oder 
Unterbrechung der Verjährung seitens der Klägerin an-
dererseits.
Das Erstgericht wird im fortzusetzenden Verfahren – al-
lenfalls nach Erörterung der tatsächlichen Vorausset-
zungen für die Beurteilung der Verjährungsfrage mit den 
Parteien – Feststellungen über die zeitliche Abfolge der 
Erkenntnisse der Klägerin über die behaupteten Mängel 
des von der Beklagten errichteten Werks zu treffen ha-
ben, um dann die allfällige Verjährung des geltend ge-
machten Schadenersatzanspruchs neuerlich beurteilen 
zu können.

Anmerkung 
Von Hermann Wenusch (am Verfahren teilweise beteiligt) 

Der Sachverhalt ist in der Baubranche wohl 
nicht allzu selten anzutreffen: Der Bauherr 
bemängelt auftretende Feuchtigkeit, worauf 
der Bauunternehmer seine Verantwortung 
dafür abstreitet und andere Gründe als Ursa-
che nennt. Der Bauherr glaubt diese Erklä-
rungen und handelt danach, indem er ver-
sucht, die genannten Gründe zu beseitigen, 
was allerdings zu keiner Besserung führt. Wo-
rauf sich das „Spiel“ wiederholt: Vorwurf an 
den Bauunternehmer – dessen Erklärung, 
dass nicht ein Defekt seines Werkes, sondern 
irgendetwas anderes die Ursache sei – vergeb-
licher Behebungsversuch des Bauherrn.
Es stellt sich die Frage, ob sich der Bauunter-
nehmer drei Jahre nach dem erstmaligen auf-
treten der Feuchtigkeit auf Verjährung berufen 
kann – dies wird in der gegenständlichen Ent-
scheidung verneint (eine detaillierte Auseinan-
dersetzung zu diesem Thema erfolgt aber nicht, 
weil es für das Ergebnis nicht notwendig ist).
Der Bauherr ist wohl nicht verpfl ichtet, beim 
ersten Auftreten von Feuchtigkeit mit einer 

Feststellungsklage vorzugehen, wenn der 
Bauunternehmer dafür (halbwegs glaubhaf-
te) Erklärungen liefert, wonach kein Defekt 
seines Werkes dafür verantwortlich sei. Han-
delt der Bauherr den Erklärungen des Bau-
unternehmers entsprechend und versucht er, 
die ins Treffen geführten Gründe zu beseiti-
gen, so ist dies als Versuch der Aufklärung 
des Ursachenzusammenhangs zu werten. Da 
die Verjährungsfrist erst mit Kenntnis des 
Schadens, des Schädigers und (!) des Ursa-
chenzusammenhanges zu laufen beginnt, 
hindert eine erst notwendige Erforschung 
des Ursachenzusammenhanges deren Auslö-
sung (vgl zB OGH 24. 2.2009 4 Ob 192/08a: 
„Die Verjährungsfrist wird erst dann in 
Gang gesetzt, wenn die Kenntnis des Ge-
schädigten über den Schadenseintritt, die 
Person des Schädigers und den Ursachenzu-
sammenhang zwischen dem Schaden und 
dem schadensstiftenden Verhalten einen sol-
chen Grad erreichte, dass mit Aussicht auf 
Erfolg geklagt werden kann“).


